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Kapitel 1: Einführung

A. Problemaufriss

Um den langfristigen Erhalt des Sports zu sichern und ein stetiges Nachrü‐
cken junger Talente zu gewährleisten, wurden vonseiten der Fußballverbän‐
de Anreizmechanismen zur Nachwuchsförderung aufgestellt. Beispielsweise
partizipieren ausbildende Clubs durch den FIFA-Solidaritätsmechanismus
und die FIFA-Ausbildungsentschädigung monetär am sportlichen Erfolg
ehemaliger Spieler. Kraft der sog. Homegrown Player Rule muss zudem ein
Mindestkontingent an selbst ausgebildeten Talenten innerhalb des Kaders
gewahrt bleiben. Infolge der ihnen anhaftenden Beschränkungen bieten
Mechanismen zur Nachwuchsförderung jedoch auch einen Nährboden
für juristische Streitigkeiten. Weiteres Öl gießen erste Studien1 über die
Wirksamkeit von Mechanismen zur Nachwuchsförderung ins Feuer, da sie
belegen, dass sich der erhoffte Erfolg nicht eingestellt hat. In der Gesamtbe‐
trachtung wurde teilweise sogar der entgegengesetzte Weg eingeschlagen2,
ein positiver Einfluss ließ sich nicht nachweisen3 oder es tat sich eine
Schere zwischen fälligen und ausgezahlten Summen auf4.

Regularien der Fußballverbände sehen sich deshalb des Öfteren einer ge‐
richtlichen Überprüfung ausgesetzt. Aufgrund des hohen Grades an Inter‐
nationalisierung im Sport wurden vermehrt Vorschriften des europäischen
Rechts zur Abwehr gegen verbandliche Akte herangezogen. Während das

1 Statistische Angaben innerhalb dieser Untersuchung beruhen zumeist auf Informa‐
tionen der FIFA sowie des CIES Football Observatory. Die FIFA generiert ihre
Daten über das TMS, das alle internationalen Transfers registriert (siehe hierzu Ka‐
pitel 6:A.I.1.a), S. 293). Das CIES Football Observatory ist eine auf die statistische
Analyse des Fußballs spezialisierte Forschungsgruppe, die zum CIES gehört, einer
Stiftung der FIFA, der Universität Neuchâtel, der Stadt sowie des Kantons Neuchâtel
(Schweiz), vgl. CIES Football Observatory About; CIES About CIES.

2 So in Bezug auf den relativen Anteil der Club Trained Players in Europas Topligen, vgl.
Poli/Ravenel/Besson CIES Football Observatory Monthly Report n°33.

3 So bei den Einsatzzeiten der Homegrown Players in Vereins-Wettbewerben der UEFA,
vgl. Dalziel/Downward/Parrish/Pearson/Semens 53 f.

4 So bei sämtlichen Ausbildungskompensationen der FIFA, vgl. Hofmann kicker
v. 20.7.2020, S. 67.
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CAS in der Schweiz bisher wenig Kritik äußerte,5 sorgten Entscheidungen
staatlicher Gerichte mitunter für mittelstarke Erdbeben. Exemplarisch da‐
für steht das Bosman-Urteil6, das Mitte der 1990er Jahre die Fußballwelt
„erschütterte“ und eine „Fußball-Revolution“7 zur Folge hatte. Der EuGH
kippte wegen eines Verstoßes gegen Art. 48 EWGV (= Art. 45 AEUV)
die damals geltenden Ablösemodalitäten. Er nutzte die sich ihm bietende
Möglichkeit aber auch, um abstrakt verschiedene Zwecke wie u.a. die För‐
derung der Ausbildung junger Spieler zu nennen, die aus seiner Sicht
eine Beschränkung des Freizügigkeitsrechts rechtfertigen könnten.8 Detail‐
lierte Ausführungen zu den Bedingungen einer Rechtfertigung kraft der
Nachwuchsförderung blieb der EuGH jedoch schuldig. Der spätere Urteils‐
spruch in der Streitsache Olympique Lyonnais9, ebenfalls zu den Europä‐
ischen Grundfreiheiten, lieferte kaum aufschlussreichere Impulse. Gleiches
gilt für die jüngste Entscheidung in der Rechtssache Royal Antwerp FC,
in der sich der EuGH mit der Unionsrechtskonformität der Homegrown
Player Rule auseinanderzusetzen hatte.10

Ein weiterer beachtenswerter, spätestens seit dem Meca-Medina und
Majcen-Urteil11 im Jahre 2006 auf dem Spielfeld des Sportrechts angekom‐
mener und aus Sicht der Sportverbände meist als Gegner eingestufter Spie‐
ler ist das Kartellrecht. In Bosman enthielt sich der EuGH noch einer
Stellungnahme zur Reichweite der heutigen Art. 101, 102 AEUV.12 Offen
ist sodann geblieben, inwieweit die Nachwuchsförderung bei einem wett‐
bewerbswidrigen Handeln von Verbänden überhaupt Berücksichtigung fin‐
det. In dieser Hinsicht kann die Meca-Medina und Majcen-Entscheidung
als Vorlagengeber, indes nicht als Torschütze selbst, notiert werden. In der
Rechtssache Royal Antwerp FC wies der EuGH das vorlegende Gericht zu‐
mindest an, das Ziel der Förderung der Ausbildung junger Berufsfußballer
bei seiner kartellrechtlichen Beurteilung zu berücksichtigen.13

5 Vgl. nur CAS 18.6.2009 – 2008/A/1705, Rn. 54 ff. – Grasshopper/Alianza Lima; CAS
30.7.2009 – 2009/A/1757, 29 f. – MTK Budapest/FC Internazionale Milano; CAS
3.10.2016 – 2016/A/4492, Rn. 84, 87 – Galatasaray/UEFA.

6 EuGH, Rs. C-415/93, Slg. 1995, I-4921, Rn. 68 ff. – Bosman.
7 Ashelm FAZ.NET v. 15.12.2015.
8 EuGH, Rs. C-415/93, Slg. 1995, I-4921, Rn. 106 ff. – Bosman.
9 EuGH, Rs. C-325/08, Slg. 2010, I-2177, Rn. 39 ff. – Olympique Lyonnais.

10 EuGH, Rs. C-680/21, ECLI:EU:C:2023:1010, Rn. 144 – Royal Antwerp FC.
11 EuGH, Rs. C-519/04 P, Slg. 2006, I-6991, Rn. 22 ff. – Meca-Medina und Majcen.
12 EuGH, Rs. C-415/93, Slg. 1995, I-4921, Rn. 138 – Bosman.
13 EuGH, Rs. C-680/21, ECLI:EU:C:2023:1010, Rn. 117 – Royal Antwerp FC.
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Die Rechtswirksamkeit verbandlicher Mechanismen zur Nachwuchsför‐
derung war des Weiteren Untersuchungsgegenstand zahlreicher wissen‐
schaftlicher Publikationen. Zur Analyse pickte man punktuell Regelwerke
heraus,14 ohne dass die Nachwuchsförderung als einheitlicher Themenkom‐
plex beleuchtet wurde. Zumindest in Richtung dieses Themenkomplexes
steuerte man im Schrifttum in der Post-Bosman-Ära.15 Unter dem Eindruck
des EuGH-Urteils widmeten sich die Autoren einzelnen Teilbereichen der
Nachwuchsförderung. Die Jugendförderung im Allgemeinen rückte indes
nicht in den Mittelpunkt. Zudem liegt das Bosman-Judikat inzwischen
mehr als ein Vierteljahrhundert zurück. Seitdem hat sich nicht nur der
Sport, sondern ebenso das Sport(europa)recht weiterentwickelt. Mindes‐
tens genauso schwer wiegt, dass die Autoren quasi ohne kartellrechtliche
Erwägungen auskamen,16 obwohl dieser Regelungsbereich längst eine zwei‐
te Säule des Sport(europa)rechts bildet. Bisher ist keine Abhandlung er‐
sichtlich, die sich, indem sie die dogmatischen Grundlagen für die An‐
wendbarkeit (unions-)rechtlicher Vorschriften auf den Sportsektor heraus‐
schält und Anforderungen an die Rechtfertigung entsprechender Maßnah‐
men formuliert, systematisch der rechtlichen Dimension der Nachwuchs‐
förderung als Ganzes annähert. Hieran soll im Rahmen dieser Untersu‐
chung angeknüpft werden.

B. Ziel und Gang der Untersuchung

Das Ziel der Untersuchung liegt darin, anhand der vorgestellten For‐
schungslücke Fragen zu formulieren, im Detail zu betrachten und Hand‐
lungswege aufzuzeigen. Aus der gegenwärtigen Betrachtung und unter der
Annahme, der Anwendungsbereich des europäischen Rechts sei eröffnet,
sind folgende Fragenkomplexe relevant:

– Auf welche rechtlichen Grenzen treffen Mechanismen zur Nachwuchs‐
förderung im Fußballsport?

14 So etwa aus dem monografischen Schrifttum Kliesch 228 ff., 302 ff.; Bauer 91 ff.;
hingegen älter und knapper in ihren Ausführungen: Gack 237 f.; Grätz 277 f.; Kron‐
berg 188 ff.

15 Stellvertretend das monographische Schrifttum Conzelmann passim; Dinkelmei‐
er passim; Gebhardt passim; Grodde passim; Groß passim; Heidersdorf passim; Krog‐
mann Grundrechte im Sport, passim; Krogmann Sport und Europarecht, passim;
Oberthür passim; Quirling passim; G. Reiter passim; Seymer passim; Schütz passim;
Trommer passim; Wassmer passim.

16 Dieselbe Kritik trifft auch die Arbeit von Derungs passim.
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– Auf welche dogmatischen Grundlagen kann die Rechtfertigung verband‐
lichen Handelns mit dem Ziel der Nachwuchsförderung gestützt werden?

– Auf welchen Argumenten beruht eine Einstufung der Nachwuchsförde‐
rung als potenziell legitime Zielsetzung im Rahmen einer Rechtferti‐
gung?

– Inwieweit können sich Sportverbände bei der Implementierung von Me‐
chanismen zur Nachwuchsförderung auf ihre verfassungsrechtlich ver‐
ankerte Verbandsautonomie und einen hieraus folgenden Beurteilungs‐
spielraum berufen?

– Inwieweit entsprechen gegenwärtige Ausbildungskompensationen der
Verbände mit dem Ziel der Nachwuchsförderung geltendem EU-Recht?

– Inwieweit entsprechen gegenwärtige Mindestkontingente der Verbände
mit dem Ziel der Nachwuchsförderung geltendem EU-Recht?

Um zunächst das notwendige Verständnis für die Hintergründe der (euro‐
pa-)rechtlichen Problemfelder aufzubauen, werden in Kapitel 2 elementare
Strukturen des Fußballs sowie Grundsätze der Verbandsautonomie erläu‐
tert. Zur Betonung der rechtspolitischen Bedeutung der Nachwuchsförde‐
rung gilt es sodann in Kapitel 3 Kenntnisse hinsichtlich der Besonderheiten
des Sports im Allgemeinen und der Nachwuchsförderung im Speziellen zu
vermitteln. In den Kapiteln 4 und 5 ist zu klären, welche rechtlichen Vor‐
schriften potenziell durch verbandliches Handeln zur Nachwuchsförderung
berührt und welche inhaltlichen Anforderungen an eine Rechtfertigung
gestellt werden. Eine erste praktische Anwendung dieser theoretischen Er‐
kenntnisse erfolgt in Kapitel 6, in welchem die Vereinbarkeit derzeitiger
Mechanismen zur Nachwuchsförderung mit geltendem EU-Recht zu über‐
prüfen ist. Unter Rückgriff auf diese Resultate werden in Kapitel 7 alterna‐
tive Modellansätze vorgestellt. Zum Abschluss werden in einem Fazit in
Kapitel 8 die wichtigsten Aussagen zusammengetragen.

C. Gegenstand der Untersuchung

Gegenstand der Untersuchung sind in erster Linie der Fußball sowie
die verbandlichen Regelwerke zur Nachwuchsförderung im dortigen
Clubsport. Mechanismen zur Nachwuchsförderung sind in den Statuten
der Verbände niedergeschrieben, wodurch weder Konzepte einzelner Clubs
noch staatliche Initiativen insbesondere im Wege aufenthalts- und ar‐
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beitsrechtsrechtlicher Regulierung17 in das Untersuchungsspektrum fallen.
Ebenfalls ausgeklammert werden rechtliche Maßnahmen zum Schutz von
Jugendspielern.18 Ohne Relevanz für die Untersuchung sind zudem Maß‐
nahmen der Nachwuchsförderung ausgestattet, also konkrete sportwissen‐
schaftliche Ansätze zur Gestaltung der Ausbildung junger Sportler. Dieses
Spielfeld wird kampflos den dafür prädestinierten Sportwissenschaftlern
überlassen. Der Gegenstand der Untersuchung erschöpft sich in der Analy‐
se verbandlicher Mechanismen zur Nachwuchsförderung, womit von Ver‐
bänden geschaffene Regeln gemeint sind, die eine Ermutigung zur Ausbil‐
dung junger Sportler bezwecken. Nur wenn das Verbandshandeln diese
Zielsetzung einschließt, stellt es überhaupt einen verbandlichen Mechanis‐
mus zur Nachwuchsförderung iSd. Untersuchungsgegenstandes dar; dieser
Zweck ist wesensprägend. Rechtliche Bindungswirkung entfalten verband‐
liche Mechanismen zur Nachwuchsförderung nach dem hier zugrundelie‐
genden Verständnis vorwiegend für professionelle Clubs. Verbandsregeln
für den Amateur- und Nachwuchssport finden daher im Rahmen dieser
Arbeit keine Berücksichtigung.19 Das schließt aber nicht aus, dass Ama‐
teurvereine aufgrund selbst geleisteter Jugendarbeit von Mechanismen zur
Nachwuchsförderung profitieren können und damit zur Talentförderung
ermutigt werden sollen. Die Untersuchung konzentriert sich zudem auf
verbandliche Maßnahmen, deren explizite Zielsetzung und nicht bloß mit‐
telbare Folge die Förderung der Nachwuchsarbeit ist.20 Darüber hinaus

17 Hierzu Conzelmann 71 ff.
18 Vgl. hierzu Bauer 179 ff.; Skelton/Singh/Cornelius in: Handbook on International

Sports Law, S. 403 (403 ff.); zuletzt bezüglich des Jugendarbeitsschutzes Hautkap‐
pe SpuRt 2021, 194 (194 ff.).

19 Zu Ausländerklauseln im Nachwuchssport Ständiges Schiedsgericht DEB, Schiedsurt.
v. 8.2.2022, Az. 2 S 02/20 = SpuRt 2022, 203; Faßbender/Ruhrberg SpoPrax 2022, 367
(369 ff.); Schimke FS Vieweg, S. 549 (555 ff.).

20 Beispielsweise könnte die Einführung einer Gehaltsobergrenze für Spieler (sog. sala‐
ry cap) eine gesteigerte Anzahl an Einsätzen junger Talente (mittelbar) zur Konse‐
quenz haben, da diese meist kostengünstiger engagiert werden können. Unmittelbare
Auswirkungen auf die Nachwuchsarbeit hätte eine solche Regelung dennoch nicht.
Erst mit einer Klausel, die selbst ausgebildete Spieler im Rahmen eines salary cap ex‐
plizit privilegiert, indem deren Gehalt z.B. nur zu einem bestimmten Prozentsatz ein‐
gerechnet wird, wäre eine unmittelbare Folge verbunden, so z.B. Haug/Funck SpuRt
2022, 91 (97). Eine unmittelbare Privilegierung erhielt die Nachwuchsförderung
beispielsweise in der Konzeption des inzwischen abgeschafften Financial Fairplay
der UEFA. Investitionen in die Nachwuchsförderung wurden hier nicht auf das
Break-even-Ergebnis angerechnet (hierzu F. Schuhmacher 138). Eine entsprechende
Bestimmung wurde in das Nachfolgeregime, das Financial Sustainability-Reglement,
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kann sich eine isolierte Begutachtung verbandlicher Mechanismen zur
Nachwuchsförderung einzig sinnvoll auf selbstständige Regularien erstre‐
cken, die nicht bis zur Unauflösbarkeit mit anderen Vorschriften verfloch‐
ten sind, zumal sie zu diesen oft in einem akzessorischen Verhältnis ste‐
hen.21 Schwerpunktmäßig umfasst die vorliegende Abhandlung deshalb
Ausbildungskompensationen und Mindestkontingente, auf welche die ge‐
nannten Voraussetzungen zutreffen.

Betreffen Aussagen den Fußball, beziehen sie sich primär auf die im
professionellen Männerfußball herrschenden Gegebenheiten, insbesondere
bei Annahmen hinsichtlich der Kommerzialisierung des Sports oder bei
der rechtlichen Analyse gegenwärtiger Regelwerke.22 Insoweit bestehen (lei‐
der noch) erhebliche Unterschiede zwischen Männer- und Frauenfußball,
was sich in teils unterschiedlichen Verbandsvorschriften widerspiegelt23.
Die hier getroffenen Aussagen enthalten jedoch keine Geschlechterspezifi‐
tät24, weswegen sie sich bei Angleichung der tatsächlichen Gegebenheiten
problemlos übertragen lassen und Geltung beanspruchen.

Einheiten, in denen sich die den Fußball ausübenden Sportler zusam‐
menschließen, werden im weiteren Verlauf der Untersuchung als Vereine
betitelt. Da im professionell betriebenen Fußball auch andere Körperschaf‐
ten respektive Kapitalgesellschaften am Spielbetrieb teilnehmen, werden
alle „aktiven“ Organisationen zusätzlich unter der von der Rechtsform los‐
gelösten Bezeichnung „Club“ zusammengefasst.25 Was im Einzelnen als
zum professionellen Fußball zugehörig angesehen werden kann, hängt

übernommen, vgl. Art. 89.01 lit. a iVm. Anh. J UEFA-Reglement zu Klublizenzierung
und finanzieller Nachhaltigkeit; zum Reglement Fischinger/Kainer, SpuRt 2023, 354
(354 ff.); Maurer/Mitterecker SpoPrax 2022, 411 (412 ff.).

21 Die in der vorherigen Fn. skizzierte unmittelbare Privilegierung der Nachwuchsför‐
derung lässt sich z.B. nicht losgelöst von der konkreten Spielart des salary cap (relati‐
ve vs. absolute Gehaltsobergrenze) bewerten. Diese bestimmt maßgeblich über die
rechtliche Zulässigkeit des Gesamtregelwerks.

22 Vgl. zum Verhältnis von Amateursport und Kartellrecht Hoffmann FS Vieweg, S. 257
(257 ff.).

23 Vgl. nur Art. 20 Satz 4 FIFA-RSTS.
24 Dies gilt ebenso in sprachlicher Hinsicht. Das generische Maskulinum wird lediglich

vor dem Hintergrund der besseren Lesbarkeit verwandt, umfasst aber männliche,
weibliche und diverse Personen gleichermaßen.

25 Inzwischen weit verbreitet, vgl. nur Butte 29; Esposito 40; Hannamann 51; Kliesch 76.
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maßgeblich von der Wertung der jeweiligen Rechtsordnung ab und bemisst
sich ausdrücklich nicht nach einer verbandlichen Klassifikation.26

In räumlicher Hinsicht deckt der Untersuchungsgegenstand den deut‐
schen sowie den internationalen Fußball ab, wobei im internationalen Fuß‐
ball der Schwerpunkt auf Europa liegen soll. Zwar dienen Staatsgrenzen bei
der Organisation sportlicher Wettbewerbe als Referenz, daneben existieren
für den Fußball aber kaum räumliche Grenzen. Der Sport ist globalisiert
und international verflochten. Bei der Untersuchung eine rein nationale
Perspektive einzunehmen, würde den Untersuchungsgegenstand daher im
Hinblick auf das Ziel dieser Arbeit in nicht sinnvoller Art und Weise
einengen. Davon gilt es allerdings die Herkunft des einschlägigen Prüfungs‐
maßstabes zu unterscheiden. Diesbezüglich wird der Arbeit vorwiegend
eine unionsrechtliche Perspektive zugrunde gelegt und das nationale Recht
weitgehend ausgeblendet. Hierfür spricht eine Vielzahl an Argumenten, die
an anderer Stelle vertieft werden sollen27.

D. Rechtliche Tragweite des Untersuchungsgegenstandes

Der Sport erfährt in den letzten Jahren eine stetig zunehmende „Verrechtli‐
chung“. Hiermit ist gemeint, dass entgegen dem grundsätzlich geltenden
Prinzip der Nichtintervention der Einfluss des staatlichen Rechts auf die
organisierte Sportausübung wächst.28 Die „Verrechtlichung“ des Sports
schreitet einerseits aufgrund der gestiegenen Kommerzialisierung immer
weiter fort. Andererseits führen zwischen Sportlern und Verbänden herr‐
schende Asymmetrien, die infolge fehlender Partizipation der Sportler an
der Rechtsetzung entstehen, zur gesteigerten Inanspruchnahme des Schut‐
zes durch das staatliche Recht, zumal der Sport für viele eine Profession
und nicht nur eine reine Nebentätigkeit darstellt.29

Unter dem Stichwort „Verrechtlichung“ des Sports eröffnet sich sogleich
ein sportrechtliches Themenfeld. Denn das sog. Sportrecht fasst all diejeni‐
gen Rechtsgebiete und -vorschriften zusammen, die auf den Lebensbereich

26 Stellvertretend EuGH, Rs. C-51/96 u.a., Slg. 2000, I-2549, Rn. 46 – Deliège; EuG, Rs.
T-193/02, Slg. 2005, II-209, Rn. 70 – Piau.

27 Siehe hierzu näher Kapitel 4:A., S. 119 ff.
28 Näher zu dem Begriff Adolphsen 18 ff.; Esposito 103 f. m.w.N.
29 Adolphsen 23 ff.; Podszun NZKart 2021, 138 (144).
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Sport Einfluss zu haben vorgeben.30 Dazu zählen die durch Sportverbände
selbstgeschaffenen Regeln sowie das den Sport beeinflussende staatliche
Recht31.32 Beide beanspruchen eine Regelungskompetenz sportbezogener
Sachverhalte, was unvermeidlich Überschneidungen provoziert, die z.T.
diametrale Positionen zu Tage fördern. Aus diesem Nebeneinander, regel‐
mäßig als „Zweispurigkeit des Sportrechts“33 oder „Dichotomie von Ver‐
bandsregel und Gesetz“34 verstanden, entsteht ein wechselseitiges Ringen,
das zu dem im Kern immer wiederkehrenden Spannungsfeld „verbandli‐
ches vs. staatliches Recht“ führt.35 Verbände plädieren für ihre autonome
Normsetzungskompetenz und betonen, die Spezifitäten sportlicher Betäti‐
gung seien auch bei Anwendung geltenden Rechts zu berücksichtigen, um
der dem Sport immanenten Janusköpfigkeit aus Kultur und Kommerz36

angemessen Rechnung zu tragen. Letztlich konstituiere Verbandsrecht eine
Strahlkraft auf das staatliche Recht. Dem gegenüber stehen staatlich gesetz‐
te Schranken, die ebenso im Sportsektor Geltung in Anspruch nehmen
und die einen vom staatlichen Recht losgelösten rechtsfreien Raum negie‐
ren.37 Während der Staat seine Befugnis zur Rechtsetzung aus seiner völ‐
kerrechtlichen Souveränität ableitet, stützen sich Sportverbände auf ihre
verfassungsrechtlich gewährte Verbandsautonomie.38

30 Nolte 18.
31 Das staatliche Sportrecht ist kein spezielles Rechtsgebiet, sondern aus juristischer

Perspektive ein Konglomerat verschiedener Rechtsgebiete wie des Arbeits-, Vereins-
oder Wettbewerbsrechts, so Butte 27.

32 Praxishdb. SportR/Pfister/Fritzweiler Einf. Rn. 5, 7; Vieweg JuS 1983, 825 (825).
33 Vieweg JuS 1983, 825 (825); vgl. ferner Panagiotopoulos/Mournianakis SpuRt 2006,

189 (190).
34 Esposito 31.
35 Esposito 30 f.; Heermann Kap. II Rn. 23 ff.; Praxishdb. SportR/Pfister/Fritzweiler

Einf. Rn. 11; Vieweg JuS 1983, 825 (825).
36 Palme JZ 1996, 238 (239).
37 Anschaulich Podszun NZKart 2021, 138 (147).
38 Stellvertretend die Stellungnahme der UEFA im Bosman-Verfahren: Es sei „wegen der

Besonderheit des Sports eine gewisse Flexibilität geboten“, vgl. EuGH, Rs. C-415/93,
Slg. 1995, I-4921, Rn. 71 – Bosman; mit weiteren Reaktionen aus der Fußball-Welt
zur Entscheidung Huff FAZ v. 16.12.1995, S. 32; vgl. ferner Infantino SpuRt 2007, 12
(12 ff.); anschaulich zudem Kornbeck EuZW 2020, 603 (607 f.); mit sarkastischen
Zügen zur Einbindung der Medien durch Verbandsvertreter für verbandliche Interes‐
sen Weatherill 119. Bezeichnend ist auch folgende Einsicht bei Julian Nagelsmann,
damaliger Trainer des FC Bayern München, nach dem Wechselfehler des Clubs am
2. April 2022: „Ich habe die große Dimension des Rechtes, des Sportrechtes, des
e.V.-Rechtes nicht auf dem Schirm gehabt und auch nicht begriffen. Da bin ich
ehrlich“, vgl. Milutinovic kicker.de v. 9.4.2022.
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Kollisionen staatlicher und verbandlicher Regeln werden mangels
(sport-)spezifischer Sondervorschriften des staatlichen Rechts selten der‐
gestalt ausgefochten, dass sich aufgrund identischen Tatbestands, jedoch
unterschiedlicher Rechtsfolgen die Frage nach dem Rangverhältnis der Vor‐
schriften stellt.39 Der Konflikt zwischen staatlichem und verbandlichem
Recht betrifft in der Regel die Frage, ob und – wenn ja – inwieweit
verbandliche Maßnahmen am Maßstab des staatlichen Rechts zu messen
sind.40 In vollem Umfang treten diese Kollisionen zumeist in Verfahren vor
staatlichen Institutionen zu Tage. Deren Frequenz steigt, ist aber immer
noch als niedrig einzustufen, weil der von Sportverbänden installierte,
von der Entscheidungsfindung bis zur Vollstreckung in sich weitgehend
geschlossene und ohne Mitwirkung staatlicher Stellen funktionierende Ver‐
bands- und Schiedsgerichtsapparat nur gelegentlich durchbrochen wird.
Verantwortlich hierfür sind entweder intervenierende Aufsichtsbehörden,
immer häufiger aber auch klagende Sportler oder Dritte.

Was für den Sport im Allgemeinen zählt, gilt analog für den Fußball im
Speziellen und daher ebenfalls für den vorliegenden Untersuchungsgegen‐
stand.41 Der skizzierte Konflikt zwischen staatlichem und verbandlichem
Recht offenbarte sich bereits wiederholt im Zusammenhang mit Mecha‐
nismen zur Nachwuchsförderung. Der Streit um deren Rechtmäßigkeit
verkörpert deshalb ein klassisches Szenario, wo es dieses Spannungsfeld
aufzulösen gilt.42

39 Kirchhof 486.
40 Vieweg 137.
41 Vgl. Kommissarin Viviane Reding, Rede vor dem Europäischen Parlament

v. 13.3.2001, Speech/01/117, The Reform of FIFA Rules Governing International Trans‐
fers, S. 2, in welcher die Kommissarin die Beweggründe der Kommission, in Ver‐
handlungen über das Transfersystem mit den Fußballverbänden zu treten, offenlegte:
„in order to bring the principles underlying the rules in question into line with
Community law, with due regard for the specific characteristics of sport and the
autonomy of sporting organisations“.

42 Stellvertretend für Ausbildungskompensationen: EuGH, Rs. C-415/93, Slg. 1995,
I-4921, Rn. 106 ff. – Bosman; EuGH, Rs. C-325/08, Slg. 2010, I-2177, Rn. 35, 39 ff. –
Olympique Lyonnais. Stellvertretend für Ausländerklauseln und Mindestkontingente:
EuGH, Rs. 13-76, Slg. 1976, 1333, Rn. 5 – Donà; EuGH, Rs. C-415/93, Slg. 1995, I-4921,
Rn. 121 ff. – Bosman; große Aufmerksamkeit zogen ferner die Verhandlungen zur
sog. „6+5“-Regel auf sich, hierzu Battis/Albert/Kuhnert EuR 2010, 3 (3 f.). Jüngst
auch Vorabentscheidungsersuchen des Gerichts Erster Instanz Brüssel, eingereicht
am 11.11.2021, EuGH Rs. C-680/21 – Royal Antwerp FC; vgl. hierzu GA Szpunar, Rs.
C-680/21, ECLI:EU:C:2023:188, Rn. 34 ff. – Royal Antwerp FC.
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Kapitel 2: Verbandssystem und Verbandsautonomie

A. Verbandssystem als struktureller Ausgangspunkt im Fußball

Als Mannschaftssportart, die vom Wettkampf zwischen den Sporttreiben‐
den lebt, wird der Fußballsport traditionell innerhalb von Vereinsstruktu‐
ren betrieben.43 Zur Organisation und Durchführung sportlicher Wettbe‐
werbe bedient sich der fremdorganisierte Fußball eines weltweit vernetz‐
ten Verbandssystems.44 Verbände fungieren als Schaltzentrale, von wo aus
der Fußball gesteuert und der grundsätzliche Kurs vorgegeben wird. Im
Gegensatz zu den US-amerikanischen Major Leagues sind beim Verbands‐
system im europäischen Fußball sowohl Männer- und Frauenfußball als
auch Nachwuchs-, Amateur- und Profisport unter einem Dach miteinander
vereint.45 Darüber hinaus sehen sich Sportverbände als Anlaufstelle für die
Jugendförderung,46 weshalb Mechanismen zur Nachwuchsförderung initial
zumeist von ihnen ausgehen. Um die Prozesse innerhalb des Verbandssys‐
tems besser zu verstehen, sollen zunächst Protagonisten, Wesen und Prinzi‐
pien beleuchtet werden.

I. Fußballverbände

Fußballverbänden kommt (noch) eine die Fußballlandschaft prägende Rol‐
le zu, weshalb die Leuchttürme des Systems im Folgenden kursorisch vor‐
gestellt werden sollen.

43 Allerdings lässt sich im Breitensport eine Kehrtwende erkennen: Inzwischen treten
in Deutschland fast genauso viele Menschen regelmäßig außerhalb (= selbstorgani‐
siert) wie innerhalb von Vereinsstrukturen gegen das runde Leder, Repenning/Mey‐
rahn/Heiden/Ahlert/Preuß Sport inner- oder außerhalb des Sportvereins, S. 10 f.

44 Allgemein zum Sport Adolphsen/Nolte/Lehner/Adolphsen/Hoefer/Nolte Rn. 101 f.
45 Vgl. zu den Ligamodellen in Deutschland und den USA Heermann in: Württembergi‐

scher Fußballverband, Tagungsband (2020), S. 97 (99 ff.).
46 Adolphsen/Nolte/Lehner/Adolphsen/Hoefer/Nolte Rn. 104; Esposito 56.
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1. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

Die FIFA besteht als gemeinnütziger Verein iSd. Art. 60 ff. ZGB mit Eintra‐
gung im Handelsregister und Sitz in Zürich.47 Die Mitgliederschaft der
FIFA umfasst 211 Nationalverbände aus sechs Konföderationen. Der Zweck
der FIFA besteht gem. Art. 2 ihrer Statuten u.a. darin, den Fußball stetig
zu verbessern sowie weltweit zu verbreiten. Mit der Umsetzung sind die
Organe, namentlich der legislativ arbeitende FIFA-Kongress als Delegier‐
tenversammlung, der FIFA-Rat als Strategie- und Aufsichtsorgan sowie
das Generalsekretariat in exekutiver, operativer und administrativer Funk‐
tion, betraut.48 Im Ressort des FIFA-Präsidenten verblieben infolge der
Reformen aus dem Jahr 201649 einzig die Leitung des FIFA-Rats sowie
eine allgemeine Vertretungsmacht, die auf die Verbreitung eines positiven
Images gerichtet ist.50 Als Rechtsorgane komplementieren die Disziplinar-,
die Ethik- und die Berufungskommission den Verwaltungsapparat der FI‐
FA (Art. 51 ff. FIFA-Statuten).

Der aus Sicht der FIFA bedeutsamste Wettbewerb ist die FIFA Fußball-
Weltmeisterschaft, an der bislang stets 32 Nationalmannschaften teilnah‐
men, um die siegreiche Nation als Weltmeister zu küren.51 Pläne bezüglich
der Fortentwicklung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft wurden coronabe‐
dingt zunächst ausgesetzt, inzwischen aber dergestalt konkretisiert, dass
ab dem Jahr 2025 in einem Vier-Jahres-Rhythmus anstatt von acht Teilneh‐
mern 32 Mannschaften gegeneinander antreten.52 Seit September 2020 gibt
die FIFA ein Rechtshandbuch heraus, das wie eine Art Gesetzessammlung
alle Reglements, statutarische Dokumente und maßgebliche Zirkulare sei‐
tens der FIFA in ihrer jeweils aktuellen Fassung wiedergibt. Für die folgen‐
de Untersuchung weist das FIFA-RSTS53 Relevanz auf, das im Zuge eines

47 Art. 1 Abs. 1 und 2 FIFA-Statuten.
48 Art. 24 Abs. 1, 2 und 3, Art. 25 ff., 33 f., 36 f. FIFA-Statuten.
49 Ashelm/Simeoni FAZ v. 27.2.2016, S. 30.
50 Art. 33 Abs. 1 FIFA-Statuten, Art. 35 FIFA-Statuten.
51 Die FIFA hat unlängst tiefgreifende Reformen zum Ausbau des Wettbewerbs eingelei‐

tet. So ist die Erweiterung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf 48 Mannschaften
bereits beschlossen, vgl. Ashelm FAZ v. 11.1.2017, S. 28; vgl. zum Wettbewerbsformat
dpa FAZ v. 15.3.2023, S. 28. Ein zwischenzeitlich erwogener Zwei-Jahres-Rhythmus
der Weltmeisterschaft ist mittlerweile vom Tisch, vgl. C. Becker FAZ v. 1.4.2022, S. 28.

52 dpa RP Online v. 9.9.2021; Rabe FAZ v. 17.12.2022, S. 35.
53 Siehe hierzu Kapitel 6:A.I.1.a), S. 291 ff.
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Spielertransfers an ausbildende Clubs anfallende Ausbildungskompensatio‐
nen beinhaltet (sog. Training Rewards).54

2. Union des Associations Européennes de Footbal (UEFA)

Die UEFA stellt den europäischen Fußball-Dachverband und eine der sechs
globalen Konföderationen dar. Sie forciert, alle Fragen zu behandeln, die
den Fußball in Europa betreffen, und verschreibt sich dabei einer diskri‐
minierungsfreien und solidarischen Vorgehensweise.55 Ihr geographischer
Einflussbereich umfasst neben den Nationalverbänden der 27 EU-Mitglied‐
staaten weitere 28 nationale Verbände, von denen sich aus geographischer
Sicht manche (teilweise) in Asien befinden. Ebenso wie die FIFA wurde die
UEFA als gemeinnütziger Verein iSd. Schweizer Rechts (mit Sitz in Nyon)
strukturiert. Zu den Organen der UEFA gehören der UEFA-Kongress als
jährlich stattfindende Mitgliederversammlung, das oberste Exekutivorgan
(sog. UEFA-Exekutivkomitee), der vertretungsberechtigte UEFA-Präsident
und die Rechtspflegeorgane.56 Einnahmen generiert die UEFA hauptsäch‐
lich im Wege der Vergabe von Medienrechten, wobei der Großteil auf die
UEFA Champions League und die UEFA EURO entfällt.57 Mit der UEFA
Europa League, die UEFA Europa Conference League und der UEFA-Su‐
perpokal stehen weitere europäische Club-Wettbewerbe unter der Regie der
UEFA.

Die UEFA greift ebenso wie die FIFA auf einen umfangreichen Normen‐
katalog zurück. Als von wesentlicher Bedeutung für die vorliegende Arbeit
erweisen sich die jeweiligen Reglements der UEFA Club-Wettbewerbe.58

Denn anders als die FIFA, die mit Mechanismen zur Nachwuchsförderung
an den Transfer eines Spielers anknüpft, wählt die UEFA die Teilnahmere‐
gularien ihrer Wettbewerbe als Ansatzpunkt, um Clubs zu eigener Jugend‐
arbeit zu ermutigen.

54 Vgl. Art. 20 iVm. Anh. 4 sowie Art. 21 iVm. Anh. 5 FIFA-RSTS. Siehe hierzu Kapi‐
tel 6:A.I., S. 290 ff.

55 Art. 2 Abs. 1 UEFA-Statuten, insbesondere lit. a, b und h.
56 Art. 11, Art. 12 ff., 21 ff., 29 ff., 32 ff. UEFA-Statuten.
57 UEFA Finanzbericht 2020/21, S. 3, 17, 34.
58 Vgl. Art. 45 UEFA CL-Reglement (UEFA-Homegrown Player Rule), siehe hierzu Ka‐

pitel 6:B.II., S. 385 ff.
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3. Deutsche Verbände

Spitzenverband des deutschen Fußballs ist der als eingetragener Verein iSd.
§§ 21 ff. BGB operierende DFB e.V., dessen Sitz sich in Frankfurt a.M. befin‐
det (§ 1 DFB-Satzung). Ihm unterstehen 27 Mitgliedsverbände, die sich auf
fünf Regionalverbände, 21 Landesverbände und den DFL e.V. aufteilen.59

Des Betriebs der Bundesliga sowie der 2. Bundesliga hat sich seit der
Reform der deutschen Profiligen im Jahr 2001 der DFL e.V. angenommen.60

Im DFL e.V. haben sich die 36 Clubs der beiden Bundesligen zusammenge‐
schlossen, wobei die hundertprozentige Tochter, die DFL GmbH, operative
Aufgaben übernimmt61. Das Verhältnis zwischen DFL e.V. und DFB erfährt
seine Ausgestaltung insbesondere im sog. Grundlagenvertrag.62

Neben eigenen Anstrengungen zur Nachwuchsförderung beinhalten die
Zulassungsvoraussetzungen zu den vom DFB ausgetragenen Wettbewerben
weitere auf die Nachwuchsförderung der Clubs abzielende Regelungen.63

Ähnliche Strukturen lassen sich auch bei der DFL ausfindig machen, die
eine Mischung aus verbandsseitigen Programmen sowie Lizenzanforderun‐
gen hinsichtlich der Nachwuchsarbeit der Clubs konzipiert hat.

II. Grundprinzipien des Verbandssystems

Das Verbandssystem fußt in fast allen Sportarten – so auch im Fußball
– auf zwei Grundprinzipien: dem Ein-Verband-Prinzip sowie der hierarchi‐
schen Pyramidenstruktur.64

59 § 7 Nr. 2 DFB-Satzung.
60 Präambel und § 1 Nr. 1, § 4 Nr. 1 lit. a Satzung des DFL e.V.
61 Präambel und § 2 Nr. 1 Satzung der DFL-GmbH.
62 § 6 Nr. 1 Satzung des DFL e.V.
63 Vgl. beispielhaft § 12a Nr. 1 DFB-SpO für die 3. Liga, siehe hierzu Kapitel 6:B.III.,

S. 413 ff.
64 Vgl. nur Bohn 19; Butte 75; Esposito 57 f.; Grätz 17 ff.; Haas/Martens 38 f.; Hanna‐

mann 54; Mätzler 58; Adolphsen/Nolte/Lehner/Rössner/Adolphsen Rn. 9; Pfister FS
Lorenz, S. 171 (172); Vieweg JuS 1983, 825 (826).
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1. Ein-Verband-Prinzip

Der Fußball folgt weltweit65 dem Ein-Verband-Prinzip (auch Ein-Platz-
Prinzip genannt). Eingeführt66 und pervertiert durch die Gleichschaltung
der Sportverbände im Dritten Reich, diente das Ein-Verband-Prinzip in
Deutschland zunächst politischen Zielen,67 ehe es nach dem Zweiten Welt‐
krieg aufgrund seiner unbestreitbaren Vorteile68 für die einheitliche Sport‐
ausübung Eingang in einer Vielzahl verbandlicher Satzungen fand.69 Im
Allgemeinen versteht man unter dem Ein-Verband-Prinzip die in eine
Monopolstellung für die Organisation und Durchführung von sowie die
Zulassung zu Sportveranstaltungen mündende räumliche und fachliche
Exklusivität der Verbände auf ihrer jeweiligen Hierarchieebene.70 Die fach‐
liche Komponente des Ein-Verband-Prinzips bezieht sich dabei allein auf
die Sportart („Ein-Verband-pro-Sportart-Prinzip“).71 In räumlicher Hin‐
sicht zeichnet sich das Ein-Verband-Prinzip dadurch aus, dass für jedes
bestimmte, räumlich klar festgelegte Gebiet nur ein einziger Verband be‐
steht.72

2. Hierarchische Pyramidenstruktur

Als weiteres prägendes Leitbild des Verbandssystems im Fußball wird die
hierarchische Pyramidenstruktur erachtet. Aus ihr erwächst eine an den
räumlichen Einflussbereich des jeweiligen Verbandes angelehnte instanzi‐

65 Einzig für die vier britischen Verbände ist eine Ausnahme vorgesehen, vgl. Art. 11
Abs. 5 FIFA-Statuten.

66 Die Idee war dem nationalsozialistischen Deutschland jedoch nicht exklusiv. Bereits
zuvor existierten mit dem „Einheitsgedanken“ Pierre de Coubertins (vgl. hierzu mit
Bezug zum Ein-Platz-Prinzip P. Fischer 156) sowie den Einigungsbestrebungen in
Deutschland (vgl. Lohbeck 14 ff.) dahingehende Tendenzen.

67 Vieweg in: Salje, Recht und Unrecht, S. 244 (249 ff.).
68 Ausführlich hierzu Heermann in: Steiner, 40 Jahre deutsches und internationales

Sportrecht, S. 67 (70 ff.).
69 Zur Geschichte des Ein-Platz-Prinzips Kornbeck in: Vieweg, Erlanger Sportrechtsta‐

gungen 2018/19, S. 57 (62 ff.).
70 Vgl. Adolphsen 43; Bohn 20 f.; Esposito 58; Gießelmann-Goetze in: Will, Sport und

Recht in Europa, S. 15; Mätzler 58; Praxishdb. SportR/Pfister/Fritzweiler Einf. Rn. 16;
Seyb 3; Vieweg JuS 1983, 825 (826).

71 Vieweg 61 f.; P. Fischer 141; Grätz 22; Hannamann 54; deskriptiv zudem bereits
Gießelmann-Goetze in: Will, Sport und Recht in Europa, S. 15.

72 Vieweg 62; P. Fischer 141; Grätz 23; Hannamann 54; deskriptiv zudem bereits Gießel‐
mann-Goetze in: Will, Sport und Recht in Europa, S. 15.
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elle Zuständigkeitsverteilung, aus der die bekannte Hierarchie innerhalb
der Verbandspyramide resultiert. Je weiter sich der räumliche Ordnungsan‐
spruch des Verbandes (weltweit, national, regional) erstreckt, desto weiter
oben steht der Verband innerhalb der hierarchischen Pyramide. An der
Spitze befindet sich demnach die FIFA als Weltfußballorganisation. Darun‐
ter folgen auf zweiter Ebene die kontinentalen Strukturen in Form der sechs
Kontinentalverbände (auch Konföderationen genannt). Auf der dritten Stu‐
fe sind die nationalen Verbände angesiedelt, die sich an den völkerrechtlich
anerkannten Grenzen orientieren. Je nach Größe des Nationalstaats werden
unterhalb des nationalen Dachverbandes weitere Regionalverbände auf der
vierten oder gar fünften Stufe eingerichtet. Auf den untersten beiden Ebe‐
nen bilden die jeweils nach nationalem Recht gegründeten Clubs sowie
ihre Mitglieder, zu denen in erster Linie die Sportler zählen, das grundle‐
gende Fundament der Pyramide.

3. Wechselwirkungen zwischen Ein-Verband-Prinzip und hierarchischer
Pyramidenstruktur

Wie bereits erwähnt, unterliegen das Ein-Verband-Prinzip und die hierar‐
chische Pyramidenstruktur keiner naturrechtlichen Gesetzmäßigkeit, son‐
dern sind einer verbandlichen Willensbildung entsprungen. Erst hierdurch
fanden sie Eingang in die Satzungen der Sportverbände. Inzwischen stellen
das Ein-Verband-Prinzip und die hierarchische Pyramidenstruktur gelebte
Verbandspraxis dar, die dem Grunde nach auch von der (deutschen) Recht‐
sprechung anerkannt ist und die trotz der offenkundigen, in rechtlicher
Hinsicht meist höchst bedenklichen Monopolbildung für die Organisation
und Durchführung von sowie die Zulassung zu Sportveranstaltungen kei‐
nen juristischen Einwänden begegnet.73

Ein-Verband-Prinzip und hierarchische Pyramidenstruktur sind durch
gegenseitige Wechselwirkungen, aus denen die monopolistisch-hierarchi‐
sche Organisationsstruktur des Sports74 entsteht, eng miteinander verzahnt.
Erst infolge des Zusammenspiels beider Prinzipien gelingt die zentrale

73 St. Rspr., vgl. nur BGHZ 63, 282 (291 ff.) = NJW 1975, 771 (774 f.); BGH NJW-RR
1986, 583 (584); zuletzt OLG München NZKart 2019, 287 Rn. 19; jüngst zur kartell‐
rechtlichen Bewertung des Ein-Platz-Prinzips ausführlich Heermann in: Steiner, 40
Jahre deutsches und internationales Sportrecht, S. 67 (83 ff.) m.w.N.

74 So die Begrifflichkeit bei Praxishdb. SportR/Pfister/Fritzweiler Einf. Rn. 14.
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Steuerung der Sportart,75 was für die Organisation und Durchführung von
Wettkämpfen von wesentlicher Bedeutung ist. Beide Prinzipien tragen zur
Ausübung des Fußballs nach global einheitlichen Regularien bei und er‐
möglichen damit einen weltweiten Leistungsvergleich zwischen Sportlern.76

Anders als beispielsweise im Boxsport, wo mehrere Weltverbände konkur‐
rieren, kann sich bei Sportarten, denen das Ein-Verband-Prinzip sowie
die hierarchische Pyramidenstruktur zu eigen sind, der aus dem Leistungs‐
vergleich siegreich hervorgehende Sportler oder Club auch tatsächlich als
einziger Sieger und damit als Bester seiner Zunft bezeichnen.77

Der Weg zur fußballtypischen Verbandspyramide ist seitens der FIFA
statutarisch klar vorgegeben: Zunächst werden die einzelnen – bildlich
gesprochen – nur lose aufeinanderliegenden Stufen der Pyramide durch
vertikale Mitgliedschaftsverhältnisse innerhalb der Pyramide miteinander
verwoben. Dazu tritt jeder Club/Verband seinem hierarchisch übergeord‐
neten (und jeweils örtlich zugewiesenen) Verband als Mitglied bei, sodass
aneinandergrenzende Ebenen bilateral verknüpft werden.78 Aus einer sol‐
chen Mitgliedschaft entstehen im Besonderen die Pflichten, sich den Be‐
stimmungen des übergeordneten Verbandes zu unterwerfen sowie die eige‐
nen Mitglieder ebenso an die Regeln der oberen Verbände zu binden79.
Mithilfe dieser sodann durchgängigen Bindungskette formen sich die zu‐
nächst lediglich bilateralen Beziehungen zu einer hierarchischen Pyramide
mit multilateralen Verquickungen. Aufbauend auf der hierarchischen Pyra‐
midenstruktur, welche lediglich in der Vertikalen eine einheitliche Sport‐
ausübung gewährleisten kann, sorgt das Ein-Verband-Prinzip für Einheit‐
lichkeit in horizontaler Hinsicht. Dazu nimmt der übergeordnete Verband

75 Schleiter 51.
76 Haas/Martens 40; Praxishdb. SportR/Pfister/Fritzweiler Einf. Rn. 3; Pfister FS

Lorenz, S. 171 (172).
77 Gießelmann-Goetze in: Will, Sport und Recht in Europa, S. 15 (18).
78 Eine Ausnahme dieses Mechanismus stellt die Mitgliederschaft der FIFA dar: Diese

speist sich ausschließlich aus Nationalverbänden. Im Umkehrschluss gehören die
Konföderationen nicht zu ihrem Mitgliederstamm, diese werden lediglich seitens
der FIFA anerkannt, vgl. Art. 22 Abs. 1 FIFA-Statuten. Nach Abs. 3 lit. a obliegt der
Konföderation jedoch die Pflicht, Regelwerke der FIFA zu befolgen. Dies geschieht
im Falle der UEFA qua Vertrag, vgl. Art. 3 Abs. 2 UEFA-Statuten. Die Konföderation
muss darüber hinaus gem. Art. 22 Abs. 5 FIFA-Statuten ihre geänderten Regelwerke
der FIFA zur Genehmigung unterbreiten.

79 Vgl. nur Art. 14 Abs. 1 lit. a, d, f FIFA-Statuten; Art. 7bis, Art. 59 Abs. 1, 2 UEFA-Statu‐
ten; § 3 Nr. 1 Abs. 1 und Nr. 2 DFB-Satzung; § 6 Nr. 2 Satzung des Hessischen Fußball-
Verbandes.
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pro Gebietsbereich lediglich einen Verband als Mitglied auf.80 Innerhalb
der Pyramide können so auch horizontale Kompetenzüberschneidungen
ausgeschlossen werden, da der räumliche Ordnungsanspruch jedes Verban‐
des klar umrissen ist. Zudem folgt aus der Bindung der untergeordneten
Verbände an die Statuten der übergeordneten Verbände die Möglichkeit des
„Durchregierens“ von oben nach unten.

Außer Frage steht, dass die monopolistisch-hierarchische Organisati‐
onsstruktur geeignet ist, international einheitliche Standards zu erzielen.
Richtet man jedoch den Blick auf andere Sportarten, bei denen ein z.T.
zersplittertes Verbandswesen herrscht,81 so relativiert sich ein etwaiger Ex‐
klusivitätsanspruch dieser Organisationsstruktur.82 Dass die Verbandspyra‐
mide ebenso im Fußball längst nicht mehr als unantastbar gilt, vergegen‐
wärtigte der im April 2021 von den Initiatoren publizierte, letztlich aller‐
dings aufgrund erheblicher Proteste missglückte Versuch der Gründung
einer europäischen Super League („The Super League“). Die monopolis‐
tisch-hierarchische Organisationsstruktur soll im Weiteren gerade wegen
des (vorläufigen) Scheiterns der Pläne als gegeben hingenommen werden,
entspricht sie derzeit der (noch) bestehenden Sportverbandsrechtswirklich‐
keit.

4. Exkurs: Auswirkungen einer europäischen Super League auf die
monopolistisch-hierarchische Organisationsstruktur im Fußball

Lange hielt sich der Glaube, aufgrund der für die Ausübung des Fußballs
überragenden Bedeutung der bestehenden Verbandsstrukturen sei ein Aus‐
bruch aus der Verbandspyramide zumindest de facto ausgeschlossen.83 Die
Bemühungen zur Gründung einer europäischen Super League belegen in‐
des, dass sich namenhafte europäische Clubs mit Rückenwind finanzstarker
Investoren durchaus in der Lage fühlen, den Kampf mit den arrivierten
Verbandskräften aufzunehmen. Denn durch die Intention, eine europä‐

80 Vgl. nur Art. 11 Abs. 1 Satz 3 FIFA-Statuten; Art. 5 Abs. 1 UEFA-Statuten; § 8 Nr. 2
DFB-Satzung, § 7 Nr. 1 Satzung des Süddeutschen Fußball-Verbandes.

81 Mit einer Auswahl und Darstellung verschiedener Sportarten Heermann WRP 2019,
145 (146 f.) Rn. 7 ff.

82 So angedeutet von Praxishdb. SportR/Pfister/Fritzweiler Einf. Rn. 16; zuletzt kri‐
tisch zur Notwendigkeit des Ein-Platz-Prinzips für die Organisation des Sports P.
Fischer 152 ff.; anders Gotta 28 f.

83 Vgl. nur Butte 78 f.; Esposito 60.
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